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Kantonales Waldgesetz (KWaG) (Änderung), 2. Lesung 
 
SVP, Wälchli Art. 18 Abs. 1  Beibehalten des geltenden Rechts: Wer im Wald gegen Entgelt Holzern-

te- oder Motorsägearbeiten ausführt, muss über eine fachliche Grund-
ausbildung oder entsprechende praktische Erfahrung verfügen. 
 

SP-JUSO-PSA, Hügli Art. 18   Antrag der Regierung 
 

BDP, Riem Art. 20 Abs. 2  Antrag der Kommission streichen 
 

SP-JUSO-PSA, Zäch Art. 20   Antrag der Regierung 
     
Haas, FDP 
Messerli, SVP 
Leuenberger, BDP  
Bonsack, EDU 

Art. 38 Abs. 2 (neu)  Stellt der Kanton eine Rechtswidrigkeit fest, veranlasst er alle nötigen 
Massnahmen zu deren Behebung, insbesondere die Beseitigung der 
Störung oder die Schaffung oder Wiederherstellung des rechtmässigen 
Zustands. 
 
Die Absätze 2 und 3 werden zu 3 und 4. 

     
 


